
Besuchsverbote: Ausnahmeregelungen für Seelsorgerinnen und 

Seelsorger 

 
 

Saarland:  
https://www.saarland.de/dokumente/dienststelle_LAS/Allgemeinverfuegung_zum_Vollzug_de

s_Infektionsschutzgesetzes_13032020.pdf 
 
In der „Allgemeinverfügung zum Vollzug des Infektionsschutzgesetztes“ vom 

16.3.2020 ist unter Punkt 8 geregelt:  

„Für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie für stationäre 
Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe nach dem 
Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG) werden nachstehende Maßnahmen angeordnet: 

• Diese Einrichtungen haben Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Corona-Viren 
zu erschweren, Patienten und Personal zu schützen und persönliche Schutzausrüstung 
einzusparen. 
• Sie haben Besuchsverbote oder restriktive Einschränkungen der Besuche 
auszusprechen; maximal ist ein registrierter Besucher pro Bewohner/ Patient pro Tag 
zuzulassen. Dabei sind geeignete Schutzmaßnahmen einzuhalten und eine 
Hygieneunterweisung regelmäßig durchzuführen. Ausgenommen davon sind 

medizinisch oder ethisch-sozial angezeigte Besuche (z. B. Kinderstationen, 

Palliativpatienten, Seelsorger).“ 

 
 

Hessen:  
https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/2020-03-
13_zweite_verordnung_zur_bekaempfung_des_corona-virus_kita_und_schule.pdf  
In der zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 13. März 2020 

ist unter §1 Absatz (2) geregelt:  

„(2) Jede Person, die in einer Einrichtung nach Abs. 1 Nr. 1 bis 3 versorgt wird, darf 
höchstens einen Besucher für höchstens eine Stunde am Tag empfangen. Nicht als Besucher 
im Sinne von Satz 1 gelten: 

1. Seelsorgerinnen und Seelsorger, 

2. Eltern, die ihr minderjähriges Kind besuchen, 
3. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen und Notare,  
4. sonstige Personen, denen aus beruflichen Gründen oder aufgrund hoheitlicher 

Aufgaben Zugang zu gewähren ist.  
(3) Alle Besucher sowie die in Abs. 2 Satz 2 genannten Personen sind verpflichtet, ihre 
Besuchszeit auf das absolut erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Sie haben vor 
ihrem Besuch angemessene Hygienemaßnahmen zu treffen. 
 
(4) Abs. 1 und 2 sowie Abs. 3 Satz 1 gelten nicht für Besuche bei Personen, die im 
Rahmen der spezialisierten Palliativversorgung nach § 37b Abs. 2 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch behandelt werden. 
 



(5) Risikogebiet nach Abs. 1 ist ein Gebiet, das durch das Robert Koch-Institut als 
Risikogebiet oder als besonders betroffenes Gebiet festgelegt ist, solange diese 
Festlegung nicht aufgehoben wird. Das Gebiet des Landes Hessen gilt nicht als 
Risikogebiet. Das für den öffentlichen Gesundheitsdienst zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, weitere Gebiete als Risikogebiete im Sinne des Abs. 1 festzulegen oder 
aufzuheben. Das für den öffentlichen Gesundheitsdienst zuständige Ministerium wird jede 
Erweiterung oder Änderung von Risikogebieten in geeigneter Form sowie auf der 
Homepage des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration öffentlich 
bekanntmachen.“ 

 

 

Rheinland-Pfalz: 
https://msagd.rlp.de/fileadmin/msagd/Gesundheit_und_Pflege/GP_Dokumente/200316_Erlas
s_Krankenhaeuser_Altenpflegeheime_sonstige_Einrichtungen.pdf  

Im Erlass von Allgemeinverfügungen zur Einschränkung der Besuchsrechte für 

Krankenhäuser, Pflege-und Behinderteneinrichtungen im Zuge der Ausbreitung 

des Coronavirus SARSCoV-2 (COVID-19)“ ist unter Punkt 1 und 2 geregelt:  

„Jede Patientin, jeder Patient, Bewohnerin, Bewohner oder Betreute im Sinne dieses Erlasses 
darf nur einen Besucherinnen und Besucher, die nicht zu dem in Ziff.1 ,Satz1 , 1. Halbsatz 
genannten Personenkreis zählen, pro Tag für je eine Stunde empfangen. Dies gilt nicht  für 
Kinder unter 16 Jahren sowie für Menschen mit erkennbaren Atemwegsinfektionen.“ 
Darunter werden folgende Personen verstanden:  
„Besucherinnen und Besucher, die Kontaktpersonen der Kategorien I und Il entsprechend 
der Definition durch das Robert Koch-Institut (RKI) sind oder die bereits infiziert sind oder 
die sich in einem Gebiet aufgehalten haben, das vom RKI im Zeitpunkt des Aufenthalts als 
Risikogebiet ausgewiesen war oder innerhalb von 14 Tagen danach als solches ausgewiesen 
worden ist und die sich nicht bereits mindestens 14 Tage außerhalb eines Risikogebietes 
aufgehalten haben.“ 
 
2. Die Einrichtungen können, ggf. auch unter Auflagen, Ausnahmen zulassen, wenn 
ein besonderes berechtigtes Interesse vorliegt. Sofern Ausnahmen zugelassen 
werden, muss dennoch durch entsprechende Maßnahmen sichergestellt werden, 
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie andere Personen in den jeweiligen 
Einrichtungen nicht gefährdet werden. 
 
Zu Nr. 2: 
Um besonderen Situationen, z. B. bei Kindern, im Notfall, in palliativen 

Situationen oder in der Versorgung von Sterbenden, Rechnung tragen zu können, 

können die Einrichtungen Ausnahmen zulassen. Hierbei können sie Auflagen 
besonders hinsichtlich Hygiene oder Besuchszeiten zulassen. Diese müssen sicherstellen, 
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie andere Personen in den jeweiligen Einrichtungen 
nicht gefährdet werden. 
 

 

 

 



NRW: 
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/erlass_kontakt_reduzierende_mas

snahmen.pdf  
 
Im „Erlass zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen ab dem 16.03.2020 

und 17.03.2020“ ist unter Punkt 2 geregelt:  

„2. Für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie für stationäre 
Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe sind nachstehende Maßnahmen 
anzuordnen: 

• Diese Einrichtungen haben Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Corona-
Viren zu erschweren, Patienten und Personal zu schützen und persönliche 
Schutzausrüstung einzusparen. 

• Sie haben Besuchsverbote oder restriktive Einschränkungen der Besuche 
auszusprechen; maximal ist aber ein registrierter Besucher pro Bewohner/ Patient pro 
Tag mit Schutzmaßnahmen und mit Hygieneunterweisung zuzulassen. Ausgenommen 
davon sind medizinisch oder ethisch-sozial angezeigte Besuche (z. B. Kinderstationen, 
Palliativpatienten).“ 

 
 

 


